
Mutterschutzgesetz 1979 – MSchG

BGBl 1979/221 idF BGBl I 2022/87

Abschnitt 1

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für
1. Dienstnehmerinnen,
2. Heimarbeiterinnen.
(2) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden auf
1. Dienstnehmerinnen, für deren Dienstverhältnis das Landarbeits-

gesetz 1984, BGBl. Nr. 287, gilt,
2. Dienstnehmerinnen, die in einem Dienstverhältnis zu einem Land,

einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband stehen, sofern sie nicht in
Betrieben tätig sind.

(3) Abweichend von Abs. 2 Z 2 ist dieses Bundesgesetz auf Dienst-
nehmerinnen anzuwenden, deren Dienstrecht gemäß Art. 14 Abs. 2 oder 
Art. 14 a Abs. 3 lit. b B-VG gesetzlich vom Bund zu regeln ist.

(4) Die in diesem Bundesgesetz für Dienstnehmerinnen getroffenen
Regelungen gelten auch für weibliche Lehrlinge, die für Dienstgeber getrof-
fenen Regelungen auch für Auftraggeber im Sinne des Heimarbeitsgesetzes
1960, BGBl. Nr. 105/1961.

(5) Auf freie Dienstnehmerinnen im Sinne des § 4 Abs. 4 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 sind § 3 sowie
§ 5 Abs. 1 und 3 anzuwenden.

§ 2. Abschnitte 2 bis 7 dieses Bundesgesetzes gelten
1. für Dienstnehmerinnen, die in einem der in § 18 genannten Dienst-

verhältnisse stehen, mit den in Abschnitt 8 vorgesehenen Abweichungen;
2. für die in privaten Haushalten beschäftigten Dienstnehmerinnen mit

den in Abschnitt 9 vorgesehenen Abweichungen;
3. für Heimarbeiterinnen mit den in Abschnitt 10 vorgesehenen Ab-

weichungen.



Abschnitt 2

Evaluierung

Ermittlung, Beurteilung und Verhütung von Gefahren,

Pflichten des Dienstgebers

§ 2 a. (1) Der Dienstgeber hat bei der Beschäftigung von Dienst-
nehmerinnen über die nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG,
BGBl. Nr. 450/1994, vorgesehenen Pflichten hinaus für Arbeitsplätze, an
denen Frauen beschäftigt werden, die Gefahren für die Sicherheit und
Gesundheit von werdenden und stillenden Müttern und ihre Auswirkun-
gen auf die Schwangerschaft oder das Stillen zu ermitteln und zu be-
urteilen.

(2) Bei dieser Ermittlung und Beurteilung sind insbesondere Art, Aus-
maß und Dauer der Einwirkung auf und Belastung für werdende bzw. stil-
lende Mütter durch

11. Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen;
12. Bewegen schwerer Lasten von Hand, gefahrenträchtig insbesondere

für den Rücken- und Lendenwirbelbereich;
13. Lärm;
14. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen;
15. extreme Kälte und Hitze;
16. Bewegungen und Körperhaltungen, geistige und körperliche Er-

müdung und sonstige mit der Tätigkeit der Dienstnehmerin verbundene
körperliche Belastung;

17. biologische Arbeitsstoffe im Sinne des § 40 Abs. 5 Z 2 bis 4 ASchG,
soweit bekannt ist, daß diese Stoffe oder die im Falle einer durch sie hervor-
gerufenen Schädigung anzuwendenden therapeutischen Maßnahmen die
Gesundheit der werdenden Mutter oder des werdenden Kindes gefährden;

18. gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe;
19. [aufgehoben]
10 Bergbauarbeiten unter Tage;
11. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 

0,1 bar), insbesondere in Druckkammern und beim Tauchen
zu berücksichtigen.
(3) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist den sich ändern-

den Gegebenheiten anzupassen. Eine Überprüfung und erforderlichenfalls
eine Anpassung hat insbesondere

1. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfah-
ren,

2. bei neuen Erkenntnissen über den Stand der Technik und auf dem
Gebiet der Arbeitsgestaltung oder

3. auf begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates
zu erfolgen.

(4) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Fest-
legung der Maßnahmen sind erforderlichenfalls Sicherheitsfachkräfte und
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Arbeitsmediziner heranzuziehen. Diese können auch mit der Ermittlung
und Beurteilung der Gefahren beauftragt werden.

(5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Ergebnisse der Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren sowie die zu ergreifenden Maßnahmen nach § 2 b
schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente)
und alle Dienstnehmerinnen oder den Betriebsrat und die Sicherheits-
vertrauenspersonen über die Ergebnisse und Maßnahmen zu unterrichten.

Maßnahmen bei Gefährdung

§ 2 b. (1) Ergibt die Beurteilung Gefahren für die Sicherheit oder
Gesundheit von werdenden oder stillenden Müttern oder mögliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder das Stillen, so hat der
Dienstgeber diese Gefahren und Auswirkungen durch Änderung der
Beschäftigung auszuschließen.

(2) Ist eine Änderung der Arbeitsbedingungen aus objektiven Gründen
nicht möglich oder dem Dienstgeber oder der Dienstnehmerin nicht zumut-
bar, so ist die Dienstnehmerin auf einem anderen Arbeitsplatz zu beschäf-
tigen. Besteht kein geeigneter Arbeitsplatz, so ist die Dienstnehmerin von
der Arbeit freizustellen.

Abschnitt 3

Beschäftigungsverbote

Beschäftigungsverbote für werdende Mütter

§ 3. (1) Werdende Mütter dürfen in den letzten acht Wochen vor der
voraussichtlichen Entbindung (Achtwochenfrist) nicht beschäftigt werden.

(2) Die Achtwochenfrist (Abs. 1) ist auf Grund eines ärztlichen Zeugnis-
ses zu berechnen. Erfolgt die Entbindung früher oder später als im Zeugnis
angegeben, so verkürzt oder verlängert sich diese Frist entsprechend.

(3) Über die Achtwochenfrist (Abs. 1) hinaus darf eine werdende Mutter
auch dann nicht beschäftigt werden, wenn nach einem von ihr vorgelegten
fachärztlichen Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei
Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. Der Bundesminister für Arbeit
hat durch Verordnung festzulegen,

1. bei welchen medizinischen Indikationen ein Freistellungszeugnis
auszustellen ist,

2. welche Fachärzte ein Freistellungszeugnis ausstellen können,
3. nähere Bestimmungen über Ausstellung, Form und Inhalt des Frei-

stellungszeugnisses.
Eine Freistellung wegen anderer als der in dieser Verordnung genannter

medizinischer Indikationen ist im Einzelfall auf Grund eines Zeugnisses
eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes vorzunehmen.

(4) Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre Schwangerschaft
bekannt ist, dem Dienstgeber hievon unter Bekanntgabe des voraussicht-
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lichen Geburtstermines Mitteilung zu machen. Darüber hinaus sind sie ver-
pflichtet, innerhalb der vierten Woche vor dem Beginn der Achtwochenfrist
(Abs. 1) den Dienstgeber auf deren Beginn aufmerksam zu machen. Auf Ver-
langen des Dienstgebers haben werdende Mütter eine ärztliche Bescheini-
gung über das Bestehen der Schwangerschaft und den voraussichtlichen
Zeitpunkt ihrer Entbindung vorzulegen. Bei einem vorzeitigen Ende der
Schwangerschaft ist der Dienstgeber zu verständigen.

(5) Allfällige Kosten für einen weiteren Nachweis der Schwangerschaft
und des voraussichtlichen Zeitpunktes der Entbindung, der vom Dienst-
geber verlangt wird, hat der Dienstgeber zu tragen.

(6) Der Dienstgeber ist verpflichtet, unverzüglich nach Kenntnis von
der Schwangerschaft einer Dienstnehmerin (Heimarbeiterin) oder, wenn er
eine ärztliche Bescheinigung darüber verlangt hat (Abs. 4), unverzüglich
nach Vorlage dieser Bescheinigung dem zuständigen Arbeitsinspektorat
schriftlich Mitteilung zu machen. Hiebei sind Name, Alter, Tätigkeit und der
Arbeitsplatz der werdenden Mutter sowie der voraussichtliche Geburtster-
min anzugeben. Ist der Betrieb vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion
ausgenommen, so hat der Dienstgeber die Mitteilung über die Schwanger-
schaft einer Dienstnehmerin an die gemäß § 35 Abs. 1 berufene Behörde zu
richten. Eine Abschrift der Meldung an die Arbeitsinspektion oder die sonst
zuständige Behörde ist der Dienstnehmerin (Heimarbeiterin) vom Dienst-
geber zu übergeben. Ist in einem Betrieb eine eigene arbeitsmedizinische
Betreuung eingerichtet, so hat der Dienstgeber auch den Leiter der arbeits-
medizinischen Betreuung über die Schwangerschaft einer Dienstnehmerin
zu informieren.

(7) Dienstgeber gemäß § 3 Abs. 2 des Arbeitskräfteüberlassungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 196/1988, sind darüber hinaus verpflichtet, dem zuständigen
Arbeitsinspektorat den Wechsel des Beschäftigers einer schwangeren Dienst-
nehmerin oder die Tatsache des häufigen, kurzfristigen Wechsels anzu-
zeigen.

(8) Ist die werdende Mutter durch notwendige schwangerschaftsbeding-
te Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche nach der Mutter-Kind-Paß-
Verordnung, BGBl. II Nr. 470/2001, die außerhalb der Arbeitszeit nicht mög-
lich oder nicht zumutbar sind, an der Dienstleistung verhindert, hat sie
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts.

Sonderfreistellung COVID-19

§ 3a. (1) – (6) [aufgehoben]
(7) Abweichend von § 39 Abs. 1 ist mit der Vollziehung der Abs. 3 bis 5

für Dienstnehmerinnen nach Abs. 6 Z 2 und 3 die Landesregierung betraut.
(8) Die Krankenversicherungsträger sind im übertragenen Wirkungsbe-

reich unter Bindung an die Weisungen des Bundesministers für Arbeit tätig.
(9) Abweichend von § 39 Abs. 2 und 3 ist zur Erlassung der Verordnung

hinsichtlich der Dienstnehmerinnen nach Abs. 6 Z 2 der Bundesminister für
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Arbeit im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundes-
minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut.

(10) Abs. 1 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2022
treten mit 1. Juli 2022 in Kraft. Abs. 1 bis 6 treten mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2022 außer Kraft. Die Abs. 5, 6, 7 und 8 sind jedoch weiterhin auf erfolg-
te Sonderfreistellungen gemäß Abs. 1 anzuwenden. Die Verordnung nach
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2022 kann mit
Ablauf des Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erlassen werden.
Sie kann frühestens mit 1. Juli 2022 in Kraft gesetzt werden.

(11)§ 3 a Abs. 1 bis 3 und 5 bis 8 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2022
geltenden Fassung ist auch nach Ablauf des 30. Juni 2022 weiterhin auf alle
schwangeren Dienstnehmerinnen anzuwenden, deren Schwangerschaft vor
dem Ablauf des 30. Juni 2022 eingetreten ist und sich über den 1. Juli 2022
hinaus erstreckt.

§ 4. (1) Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit schweren körper-
lichen Arbeiten oder mit Arbeiten oder in Arbeitsverfahren beschäftigt 
werden, die nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten
Arbeitsstoffe oder -geräte für ihren Organismus oder für das werdende Kind
schädlich sind.

(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere anzusehen:
1. Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht

oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische
Hilfsmittel von Hand gehoben oder regelmäßig Lasten von mehr als 8 kg
Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 15 kg Gewicht ohne mecha-
nische Hilfsmittel von Hand bewegt oder befördert werden; wenn größere
Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder befördert wer-
den, darf die körperliche Beanspruchung nicht größer sein als bei vor-
stehend angeführten Arbeiten;

2. Arbeiten, die von werdenden Müttern überwiegend im Stehen ver-
richtet werden müssen, sowie Arbeiten, die diesen in ihrer statischen Be-
lastung gleichkommen, es sei denn, daß Sitzgelegenheiten zum kurzen Aus-
ruhen benützt werden können; nach Ablauf der 20. Schwangerschaftswoche
alle derartigen Arbeiten, sofern sie länger als vier Stunden verrichtet werden,
auch dann, wenn Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen benützt werden
können;

3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im Sinne der
einschlägigen Vorschriften des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
BGBl. Nr. 189/1955, gegeben ist;

4. Arbeiten, bei denen werdende Mütter Einwirkungen von gesund-
heitsgefährdenden Stoffen, gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder
dampfförmigem Zustand, gesundheitsgefährdenden Strahlen, gesundheits-
gefährdenden elektromagnetischen Feldern oder schädlichen Einwirkungen
von Hitze, Kälte oder Nässe ausgesetzt sind, bei denen eine Schädigung nicht
ausgeschlossen werden kann;
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15. die Bedienung von Geräten und Maschinen aller Art, sofern damit
eine hohe Fußbeanspruchung verbunden ist;

16.§die Bedienung von Geräten und Maschinen mit Fußantrieb, sofern
damit eine hohe Fußbeanspruchung verbunden ist;

17. die Beschäftigung auf Beförderungsmitteln;
18. das Schälen von Holz mit Handmessern;
19. Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten, Fließarbeiten mit vorge-

schriebenem Arbeitstempo, leistungsbezogene Prämienarbeiten und sonsti-
ge Arbeiten, bei denen durch gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt
erzielt werden kann, wie beispielsweise Arbeiten, für die Entgelt gebührt, das
auf Arbeits(Persönlichkeits)bewertungsverfahren, statistischen Verfahren,
Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Entgelt-
findungsmethoden beruht, wenn die damit verbundene durchschnittliche
Arbeitsleistung die Kräfte der werdenden Mutter übersteigt. Nach Ablauf der
20. Schwangerschaftswoche sind Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten,
leistungsbezogene Prämienarbeiten sowie Fließarbeiten mit vorgeschriebe-
nem Arbeitstempo jedenfalls untersagt; Arbeiten, für die Entgelt gebührt,
das auf Arbeits(Persönlichkeits)bewertungsverfahren, statistischen Verfah-
ren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Entgelt-
findungsmethoden beruht, können im Einzelfall vom zuständigen Arbeits-
inspektorat untersagt werden;

10. Arbeiten, die von werdenden Müttern ständig im Sitzen verrichtet
werden müssen, es sei denn, daß ihnen Gelegenheit zu kurzen Unter-
brechungen ihrer Arbeit gegeben wird;

11. Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des § 40 Abs. 5 
Z 2 bis 4 ASchG, soweit bekannt ist, daß diese Stoffe oder die im Falle einer
durch sie hervorgerufenen Schädigung anzuwendenden therapeutischen
Maßnahmen die Gesundheit der werdenden Mutter oder des werdenden
Kindes gefährden;

12. Bergbauarbeiten unter Tage;
13. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 

0,1 bar), insbesondere in Druckkammern und beim Tauchen.
(3) Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden,

bei denen sie mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft besonderen Unfalls-
gefahren ausgesetzt sind.

(4) Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, ob eine Arbeit
unter ein Verbot gemäß den Abs. 1 bis 3 fällt.

(5) Werdende Mütter dürfen mit Arbeiten,
1. bei denen sie sich häufig übermäßig strecken oder beugen oder bei

denen sie häufig hocken oder sich gebückt halten müssen, sowie
2. bei denen der Körper übermäßigen Erschütterungen oder
3. bei denen die Dienstnehmerin besonders belästigenden Gerüchen

oder besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt ist,
nicht beschäftigt werden, wenn das Arbeitsinspektorat auf Antrag der
Dienstnehmerin oder von Amts wegen entscheidet, daß diese Arbeiten für
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den Organismus der werdenden Mutter oder für das werdende Kind schäd-
lich sind und im Fall der Z 3 dies auch von einem Gutachten eines Arbeits-
inspektions- oder Amtsarztes bestätigt wird.

(6) Werdende Mütter, die selbst nicht rauchen, dürfen, soweit es die Art
des Betriebes gestattet, nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt werden, bei
denen sie der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt werden. Wenn eine
räumliche Trennung nicht möglich ist, hat der Dienstgeber durch geeignete
Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß andere Dienstnehmer, die im selben
Raum wie die werdende Mutter beschäftigt sind, diese nicht der Einwirkung
von Tabakrauch aussetzen.

Beschäftigungsverbote für stillende Mütter

§ 4 a. (1) Stillende Mütter haben bei Wiederantritt des Dienstes dem
Dienstgeber Mitteilung zu machen, daß sie stillen und auf Verlangen des
Dienstgebers eine Bestätigung eines Arztes oder einer Mutterberatungsstelle
vorzulegen.

(2) Stillende Mütter dürfen keinesfalls mit Arbeiten oder Arbeitsverfah-
ren gemäß § 4 Abs. 2 Z 1, 3, 4, 9, 12 und 13 beschäftigt werden.

(3) Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, ob eine Arbeit
unter ein Verbot gemäß Abs. 2 fällt.

(4) Die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber mitzuteilen, wenn sie
nicht mehr stillt.

Beschäftigungsverbote nach der Entbindung

§ 5. (1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen
nach ihrer Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei Frühgeburten, Mehr-
lingsgeburten oder Kaiserschnittentbindungen beträgt diese Frist mindes-
tens zwölf Wochen. Ist eine Verkürzung der Achtwochenfrist (§ 3 Abs. 1) vor
der Entbindung eingetreten, so verlängert sich die Schutzfrist nach der Ent-
bindung im Ausmaß dieser Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen.

(2) Dienstnehmerinnen dürfen nach ihrer Entbindung über die in 
Abs. 1 festgelegten Fristen hinaus zu Arbeiten nicht zugelassen werden,
solange sie arbeitsunfähig sind. Die Dienstnehmerinnen sind verpflichtet,
ihre Arbeitsunfähigkeit ohne Verzug dem Dienstgeber anzuzeigen und auf
Verlangen des Dienstgebers eine ärztliche Bestätigung über die voraussicht-
liche Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Kommt eine Dienstnehmerin
diesen Verpflichtungen nicht nach, so verliert sie für die Dauer der Säumnis
den Anspruch auf das Entgelt.

(3) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach
ihrer Entbindung nicht mit den in § 4 Abs. 2 Z 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 und 13
genannten Arbeiten beschäftigt werden.

(4) Über die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 hinaus kann die gemäß 
§ 36 zuständige Verwaltungsbehörde für eine Dienstnehmerin, die nach dem
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Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes in den ersten
Monaten nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, dem Dienst-
geber die zum Schutz der Gesundheit der Dienstnehmerin notwendigen
Maßnahmen auftragen.

Verbot der Nachtarbeit

§ 6. (1) Werdende und stillende Mütter dürfen – abgesehen von den
durch die Abs. 2 und 3 zugelassenen Ausnahmen – von zwanzig bis sechs
Uhr nicht beschäftigt werden.

(2) Werdende und stillende Mütter, die im Verkehrswesen, bei 
Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffentlichen Schaustellungen,
Darbietungen, Lustbarkeiten, Filmaufnahmen und in Lichtspieltheatern
oder als Krankenpflegepersonal in Kranken-, Heil-, Pflege- oder Woh-
lfahrtsanstalten oder in mehrschichtigen Betrieben beschäftigt sind, dürfen
bis zweiundzwanzig Uhr, Dienstnehmerinnen im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2
des Theaterarbeitsgesetzes (TAG), BGBl. I Nr. 100/2010, bis vierundzwan-
zig Uhr beschäftigt werden, sofern im Anschluß an die Nachtarbeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt 
wird.

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das Arbeitsinspektorat im Einzel-
fall die Beschäftigung werdender und stillender Mütter im Gastgewerbe bis
zweiundzwanzig Uhr, bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffent-
lichen Schaustellungen, Darbietungen, Lustbarkeiten und in Lichtspiel-
theatern bis dreiundzwanzig Uhr, soweit nicht nach Abs. 2 eine längere
Beschäftigung zulässig ist, bewilligen, wenn dies aus betrieblichen Gründen
notwendig ist und es der Gesundheitszustand der Dienstnehmerin erlaubt.
Diese Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn der Dienstnehmerin im
Anschluß an die Nachtarbeit eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens elf Stunden gesichert ist.

(4) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten nur insoweit, als Nacht-
arbeit für Dienstnehmerinnen nicht auf Grund anderer Vorschriften ver-
boten ist.

Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

§ 7. (1) Werdende und stillende Mütter dürfen – abgesehen von den
durch die Abs. 2 und 3 zugelassenen Ausnahmen – an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen nicht beschäftigt werden.

(2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht
1. für die Beschäftigung bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen,

öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen, Lustbarkeiten, Filmaufnahmen,
im Gastgewerbe und in Betrieben, in denen ununterbrochen mit Schicht-
wechsel gearbeitet wird, im Rahmen der sonst zulässigen Sonn- und Feier-
tagsarbeit;
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2. für die Beschäftigung in Betrieben, für die Sonn- und Feiertagsarbeit
zugelassen ist, wenn die wöchentliche Ruhezeit für die gesamte Belegschaft
auf einen bestimmten Werktag fällt;

3. für die Beschäftigung in Betrieben, für die Sonn- und Feiertagsarbeit
zugelassen ist, wenn im Betrieb insgesamt nicht mehr als fünf Dienstnehmer
regelmäßig beschäftigt sind und außer der werdenden oder stillenden Mut-
ter nur noch ein Dienstnehmer beschäftigt ist, der eine gleichartige Beschäf-
tigung ausüben kann;

4. für die Beschäftigung von Dienstnehmerinnen, die vor der Meldung
der Schwangerschaft ausschließlich an Samstagen, Sonntagen oder Feier-
tagen beschäftigt wurden, im bisherigen Ausmaß.

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das Arbeitsinspektorat im Einzel-
fall weitere Ausnahmen bewilligen, wenn dies aus betrieblichen Gründen
unerläßlich ist.

(4) Die Dienstnehmerin hat in der auf die Sonntagsarbeit folgenden
Kalenderwoche Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens 36 Stunden (Wochenruhe), in der auf die Feiertagsarbeit folgenden
Woche Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 
24 Stunden im Anschluß an eine Nachtruhe. Die Ruhezeit hat einen ganzen
Wochentag einzuschließen. Während dieser Ruhezeit darf die Dienst-
nehmerin nicht beschäftigt werden.

(5) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten nur, soweit Sonn- und Feier-
tagsarbeit für Dienstnehmerinnen nicht auf Grund anderer Vorschriften
verboten ist.

Verbot der Leistung von Überstunden

§ 8. Werdende und stillende Mütter dürfen über die gesetzlich oder in
einem Kollektivvertrag festgesetzte tägliche Normalarbeitszeit hinaus nicht
beschäftigt werden. Keinesfalls darf die tägliche Arbeitszeit neun Stunden,
die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden übersteigen.

Ruhemöglichkeit

§ 8 a. Werdenden und stillenden Müttern, die in Arbeitsstätten sowie
auf Baustellen beschäftigt sind, ist es zu ermöglichen, sich unter geeigneten
Bedingungen hinzulegen und auszuruhen.

Stillzeit

§ 9. (1) Stillenden Müttern ist auf Verlangen die zum Stillen ihrer Kin-
der erforderliche Zeit freizugeben. Diese Freizeit hat an Tagen, an denen die
Dienstnehmerin mehr als viereinhalb Stunden arbeitet, fünfundvierzig
Minuten zu betragen; bei einer Arbeitszeit von acht oder mehr Stunden ist
auf Verlangen zweimal eine Stillzeit von je fünfundvierzig Minuten oder,
wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, ein-
mal eine Stillzeit von neunzig Minuten zu gewähren.
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(2) Durch die Gewährung der Stillzeit darf kein Verdienstausfall eintre-
ten. Die Stillzeit darf von stillenden Müttern nicht vor- oder nachgearbeitet
und nicht auf die in anderen gesetzlichen Vorschriften oder kollektivvertrag-
lichen Bestimmungen vorgesehenen Ruhepausen angerechnet werden.

(3) Die gemäß § 36 zuständige Verwaltungsbehörde kann dem Dienst-
geber im Rahmen der Abs. 1 und 2 eine bestimmte Verteilung der Stillzeiten
auftragen, wenn es die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls erfordern.

(4) Weiters kann die gemäß § 36 zuständige Verwaltungsbehörde die
Einrichtung von Stillräumen vorschreiben, wenn es die Verhältnisse des Ein-
zelfalls erfordern.

Abschnitt 4

Kündigungs- und Entlassungsschutz, Entgelt

Kündigungsschutz

§ 10. (1) Dienstnehmerinnen kann während der Schwangerschaft und
bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung rechtswirksam nicht
gekündigt werden, es sei denn, daß dem Dienstgeber die Schwangerschaft
beziehungsweise Entbindung nicht bekannt ist.

(1 a) Eine Kündigung ist bis zum Ablauf von vier Wochen nach einer
erfolgten Fehlgeburt rechtsunwirksam. Auf Verlangen des Dienstgebers hat
die Dienstnehmerin eine ärztliche Bescheinigung über die Fehlgeburt vorzu-
legen.

(2) Eine Kündigung ist auch rechtsunwirksam, wenn die Schwanger-
schaft beziehungsweise Entbindung dem Dienstgeber binnen fünf Arbeits-
tagen nach Ausspruch der Kündigung, bei schriftlicher Kündigung binnen
fünf Arbeitstagen nach deren Zustellung, bekanntgegeben wird. Die schrift-
liche Bekanntgabe der Schwangerschaft beziehungsweise Entbindung ist
rechtzeitig, wenn sie innerhalb der Fünftagefrist zur Post gegeben wird.
Wendet die Dienstnehmerin die Schwangerschaft beziehungsweise Entbin-
dung innerhalb der Fünftagefrist ein, so hat sie gleichzeitig durch eine Bestä-
tigung des Arztes die Schwangerschaft oder die Vermutung der Schwanger-
schaft nachzuweisen oder die Geburtsurkunde des Kindes vorzuweisen.
Kann die Dienstnehmerin aus Gründen, die nicht von ihr zu vertreten sind,
dem Dienstgeber die Schwangerschaft beziehungsweise Entbindung nicht
innerhalb der Fünftagefrist bekanntgeben, so ist die Bekanntgabe recht-
zeitig, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes nach-
geholt wird.

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 kann eine Kündigung rechtswirk-
sam ausgesprochen werden, wenn vorher die Zustimmung des Gerichts ein-
geholt wurde. Der Dienstgeber hat gleichzeitig mit der Einbringung der Kla-
ge dem Betriebsrat hierüber Mitteilung zu machen. Die Zustimmung zur
Kündigung ist nur dann zu erteilen, wenn der Dienstgeber das Dienstver-
hältnis wegen einer Einschränkung oder Stillegung des Betriebes oder der
Stillegung einzelner Betriebsabteilungen nicht ohne Schaden für den Betrieb
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